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Bekanntmachung Amt Seelow-Land 
 

Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Energieflächen Lindendorf “ 

Gemeinde Lindendorf, OT Dolgelin und OT Libbenichen 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindendorf hat in ihrer Sitzung am 21.04.2026 den Entwurf 

Bebauungsplans „Energieflächen Lindendorf “ einschließlich Begründung und Umweltbericht 

gebilligt und die Veröffentlichung im Internet sowie die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

beschlossen. 

Der Geltungsbereich ist dem nachfolgend abgedruckten Lageplan zu entnehmen. Maßgeblich ist der 

Entwurf des Bebauungsplans. 
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Veröffentlichung im Internet / öffentliche Auslegung 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans „Energieflächen Lindendorf “ bestehend aus 

• Planzeichnung,  

• textlichen Festsetzungen,  

• Begründung,  

• Umweltbericht,  

• Fachgutachten und sonstigen umweltbezogenen Informationen,  

 

wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.06.2026 bis einschließlich 30.06.2026 

im Internet veröffentlicht. 

 

Die Unterlagen können während dieses Zeitraums auf der Internetseite des Amtes Seelow-Land unter 

www.amt-seelow-land.de → Politik/Verwaltung → Bauen und Planen sowie im Landesportal 

Brandenburg unter www. https://bb.beteiligung.diplanung.de/ eingesehen werden. 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die vorgenannten Unterlagen während der 

Veröffentlichungsfrist im Verwaltungsgebäude der Amtsverwaltung Seelow-Land in Seelow, 

Küstriner Straße 67, 15306 Seelow, im 3. OG, R 432 zu den Öffnungszeiten zu jedermanns 

Einsichtnahme aus.  

Während der Auslegungsfrist können von jedermann die Planunterlagen eingesehen und 

Stellungnahmen schriftlich per E-Mail an d.mettke@amt-seelow-land.de, Fax und Post oder während 

der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. 

Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 

Parallel zur Veröffentlichung des Entwurfs im Internet werden die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB beteiligt. Die Nachbargemeinden werden im Rahmen der interkommunalen Abstimmung 

gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt, soweit ihre Belange berührt sein können. 

 

 

Seelow, den 12.05.2026 

 

Steffen Lübbe 
Amtsdirektor 
(Im Original unterschrieben.) 

 

 

 

http://www.amt-seelow-land.de/
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Lietzen 

 

Beschluss: 97-2026 
Die Gemeindevertretung Lietzen beschließt in ihrer Sitzung am 19.05.2026 die Reduzierung der 
Anzahl der Bekanntmachungskästen von 3 auf 1 Standort. Folglich führt dies zu einer Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Lietzen (§ 11 Absatz 6, Seite 5). 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 0 
Nein-Stimme(n): 6 
Stimmenthaltung(en): 0 
 
Beschluss: 83-2026 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen beschließt in ihrer Sitzung, am 19.05.2026, das 
folgende Vereine eine finanzielle Unterstützung für das Jahr 2026 erhalten.  
Das Amt Seelow-Land wird beauftragt, den jeweiligen Zuschuss auf das Vereinskonto zu überweisen. 
 
Anglerverein „Petri Heil“ Lietzen e.V.    350,00 € 
 
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lietzen 2010 e.V. 1.000,00 € 
 
Lietzener Gemeinschaftsverein e.V.     650,00 € 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 6 
Nein-Stimme(n): 0 
Stimmenthaltung(en): 0 
 
Beschluss: 93-2026 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen beschließt in ihrer Sitzung am 19.05.2026 dem 
Gestattungsvertrag Nr. 02/2026 mit der Fa. MLK Brandenburg Windpark Entwicklungs GmbH & Co. 
KG, Lichtenberger Weg 4, 15236 Jacobsdorf über die Nutzung des Wegeflurstückes Gemarkung 
Lietzen, Flur 5, Flurstücke 80, 89, 91, zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 5 
Nein-Stimme(n): 1 
Stimmenthaltung(en): 0 
 
Beschluss: 94-2026 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen beschließt in Ihrer Sitzung am 19.05.2026 das Angebot 
zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom mit der E.DIS Netz GmbH anzunehmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 6 
Nein-Stimme(n): 0 
Stimmenthaltung(en): 0 
 



Amtsblatt für das Amt Seelow-Land / 33. Jahrgang Amtlicher Teil Nr. 11 vom 27.05.2026 / Seite 5 

   
 

 

Beschluss: 95-2026 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen beschließt in ihrer Sitzung am 19.05.2026 den 
Abschluss eines unbefristeten Pachtvertrages über eine kommunale Teilfläche  
des Flurstücks 69/2 der Flur 2. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 6 
Nein-Stimme(n): 0 
Stimmenthaltung(en): 0 
 
Beschluss: 96-2026 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen beschließt in ihrer Sitzung am 19.05.2026 den 
Abschluss eines unbefristeten Pachtvertrages über eine weitere kommunale Teilfläche  
des Flurstücks 69/2 der Flur 2. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zahl der Stimmberechtigten: 8 
davon anwesend: 6 
Ja-Stimme(n): 6 
Nein-Stimme(n): 0 
Stimmenthaltung(en): 0 
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IMPRESSUM 

Herausgeber: 

Amt Seelow-Land  
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Redaktion:  

Herr M. Schmidt (Fachbereich Zentrale Dienste/Öffentlichkeitsarbeit) 

Tel.: 03346 804923  
Fax: 03346 88805  

E-Mail: m.schmidt@amt-seelow-land.de 

 Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen:  
Das Amtsblatt für das Amt Seelow-Land erscheint nach 

Bedarf in einer Auflage von 20 Exemplaren.  

Es kann im Sekretariat des Amtsdirektors, 15306 Seelow, 
Küstriner Straße 67, bezogen werden. Bei Selbstabholung 

wird das Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem 

Bezug sind die Versandkosten zu erstatten. Das Amtsblatt 
steht außerdem zum kostenlosen Herunterladen und 

Ausdrucken im Internet unter der Adresse 
www.amt-seelow-land.de zur Verfügung. 

 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Herausgebers. 

 


